
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Gohlke, Dr. Petra Sitte, Gökay 
Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/667 –

Umsetzung und Finanzierung der Vorhaben der Bundesregierung in den 
Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie Hochschule

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In ihrem Koalitionsvertrag 2021 bis 2025 hat sich die Koalition aus SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP im November 2021 darauf geeinigt, 
allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft beste Bildungschancen zu bie-
ten, Aufstieg zu ermöglichen und dafür gemeinsam mit den Ländern die öf-
fentlichen Bildungsausgaben deutlich zu steigern. Allerdings fehlt im Koaliti-
onsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP die finanzi-
elle Unterfütterung für die vereinbarten Maßnahmen größtenteils. Für die al-
lermeisten Projekte, zum Beispiel für den Digitalpakt 2.0, den Ausbau des 
schulischen Ganztags, die Weiterentwicklung der Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung, die finanzielle Förderung von Weiterbildung, den Bund-Länder-
Kommunen-Pakt zur Stärkung und Modernisierung berufsbildender Schulen, 
das Bund-Länder-Programm für studentisches Wohnen sowie die BAföG-
Novelle, ist offen, wie sie konkret finanziell untersetzt sind. Aus dem Koaliti-
onsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP geht eben-
so wenig hervor, wie die angekündigte verbindlichere Kooperation aller Ebe-
nen (Kooperationsgebot) ausgestaltet werden soll und inwieweit der sich Bund 
bei der Finanzierung von bisher landeshoheitlichen Aufgaben im Bereich Bil-
dung beteiligen wird. Unbeantwortet bleibt ebenso, in welcher Höhe sich die 
Mehrausgaben für Bildung insgesamt beziffern werden.

 1. Welche Mehrausgaben für Bildung, berufliche Bildung und Hochschul-
bildung plant die Bundesregierung für die 20. Legislaturperiode (bitte 
nach einzelnen Jahren, Vorhaben und Laufzeiten aufschlüsseln)?

 2. Müssen eventuelle Mehrausgaben vollständig durch Umschichtungen in-
nerhalb des Haushaltes für Bildung und Forschung gegenfinanziert wer-
den, und wenn ja, inwiefern, in welcher Höhe, und zulasten welcher be-
stehenden Projekte?

Die Fragen 1 und 2 werden im Zusammenhang beantwortet.
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Die Planungen über das Mittelvolumen zur Umsetzung der im Koalitionsver-
trag vereinbarten Maßnahmen im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenregel 
sind unter anderem Gegenstand der aktuell laufenden regierungsinternen Ver-
handlungen zur Haushaltsaufstellung für die Jahre 2022 und 2023 und der Eck-
werte bis 2026.

 3. Wie soll das geplante Kooperationsgebot konkret ausgestaltet werden?

a) Plant die Bundesregierung hierfür eine Grundgesetzänderung?

b) Zu welchem Zeitpunkt soll die angekündigte engere, zielgenauere 
und verbindliche Kooperation aller Ebenen konkret eingeführt wer-
den?

Die Fragen 3 bis 3b werden im Zusammenhang beantwortet.
Die Bundesregierung will eine gemeinsame Grundlage für mehr Kooperation 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen entwickeln und ist offen für Gesprä-
che. Die Bundesregierung strebt eine engere, zielgenauere und verbindliche 
Kooperation aller Ebenen an.

c) Soll die geplante Arbeitsgruppe ausschließlich aus Vertreterinnen und 
Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen bestehen oder sind 
weitere Akteure vorgesehen, die an der Neustrukturierung der Zusam-
menarbeit beteiligt sind?

Wenn ja, um welche Akteure und Interessenvertreterinnen und Interes-
senvertreter handelt es sich hierbei?

Die Möglichkeiten der Ausgestaltung der Arbeitsgruppe sind Inhalt derzeit ge-
führter regierungsinterner Abstimmung.

 4. Wann genau soll der geplante Bildungsgipfel einberufen werden?

a) Auf welche Bildungsbereiche soll sich der Bildungsgipfel beziehen, 
und mit welchen konkreten Zielen?

b) Was versteht die Bundesregierung konkret unter „ambitionierten Bil-
dungszielen“, die auf dem Bildungsgipfel formuliert werden sollen?

Sollen die Bildungsziele des Dresdener Bildungsgipfels von 2008 um 
weitere ergänzt werden, und wenn ja, um welche (bitte nach Bil-
dungsbereichen aufschlüsseln)?

c) Welche Akteure aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft sollen an 
dem Bildungsgipfel teilnehmen?

Sind dort auch Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter von 
privaten Stiftungen, Unternehmen, Verbänden und Initiativen für die 
Teilnahme vorgesehen, und wenn ja, welche?

Die Fragen 4 bis 4c werden im Zusammenhang beantwortet.
Dies ist zurzeit Gegenstand von laufenden Überlegungen und regierungsinter-
nen Gesprächen.

Drucksache 20/876 – 2 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



 5. Inwieweit will die Bundesregierung den Ausbau der schulischen Ganz-
tagsangebote mit Fokus auf die Qualität unterstützen?

a) Welche Qualitätskriterien sollen hierbei konkret formuliert werden?

b) Wann genau sollen die Verhandlungen mit den Ländern und Kommu-
nen beginnen, um den geplanten gemeinsamen Qualitätsrahmen zu 
entwickeln, und wann soll der Prozess abgeschlossen sein?

Wann soll die Implementierungsphase der Qualitätskriterien in den 
Ganztagsschulen beginnen?

c) Plant die Bundesregierung neben der Zusammenlegung des Basis- 
und Bonustopfes sowie der Fristverlängerung für den Beschleuni-
gungstopf noch weitere Vereinfachungen zur Abrufung der Mittel, 
und wenn ja, welche?

Um welchen Zeitraum soll die Fristverlängerung für den Beschleuni-
gungstopf erweitert werden?

d) Wie viel zusätzliches Personal wird für die Erhöhung der Qualität der 
Ganztagsangebote bundesweit benötigt?

e) Welche Mittel, in welcher Höhe und mit welcher Laufzeit sollen für 
den Ausbau und die Qualitätsverbesserung der Ganztagsangebote 
vorgesehen werden?

f) Wie soll der gemeinsame Einsatz von Fachkräften im schulischen 
und außerschulischen Bereich konkret ausgestaltet werden?

Was versteht die Bundesregierung in diesem Zusammenhang unter 
Fachkräften?

Sind hierunter pädagogische Fachkräfte gemeint oder auch 
(nicht)pädagogisches Personal, beispielsweise von außerschulischen 
und/oder privaten Akteuren, und wenn ja, welche?

Sind auch Angebote der Jugendhilfe gemeint, und wenn ja, welche?

Die Fragen 5 bis 5f werden im Zusammenhang beantwortet.
Mit dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) wird der Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem 1. August 2026 stu-
fenweise eingeführt. Der Rechtsanspruch gilt zunächst für die erste Klassenstu-
fe und wird jährlich um je eine Klassenstufe erweitert. Ab dem 1. August 2029 
gilt der Rechtsanspruch für alle Grundschulkinder der Klassen 1 bis 4.
Zudem gewährt der Bund den Ländern 3,5 Mrd. Euro als Finanzhilfen für In-
vestitionen in den quantitativen und qualitativen Ganztagsausbau.
Davon stellt der Bund den Ländern bereits seit Ende 2020 Investitionsmittel in 
Höhe von 750 Mio. Euro im Rahmen des „Investitionsprogramms zum be-
schleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ 
bereit. Die Laufzeit dieses Investitionsprogramms wurde durch eine entspre-
chende Änderungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern bis zum 31. De-
zember 2022 verlängert.
Die weiteren 2,75 Mrd. Euro stellt der Bund nach dem Ganztagsfinanzhilfege-
setz bereit. Das Ganztagsfinanzhilfegesetz ist am 12. Oktober 2021 in Kraft ge-
treten (geändert mit Änderungsgesetz vom 20. Dezember 2021). Förderfähig 
sind nach den Maßgaben dieses Gesetzes Investitionen für den Neubau, Um-
bau, die Erweiterung, die Ausstattung sowie die Sanierung der kommunalen 
Bildungsinfrastruktur. Im nächsten Schritt wird nun die nach dem Gesetz vor-
gesehene Verwaltungsvereinbarung zeitnah zwischen Bund und Ländern ver-
handelt werden. Ganztagsfinanzhilfegesetz und Verwaltungsvereinbarung wer-
den dann in Förderrichtlinien der Länder umgesetzt.
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Um den zusätzlichen Belastungen der Länder (einschließlich ihrer Kommunen) 
infolge des Rechtsanspruchs Rechnung zu tragen, ist zudem eine Änderung der 
vertikalen Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder vorgesehen, von 
135 Mio. Euro im Jahr 2026 stufenweise ansteigend auf 1,3 Mrd. Euro pro Jahr 
ab 2030.
Der Prozess zur Ausgestaltung eines Qualitätsrahmens ist zurzeit Gegenstand 
von laufenden Überlegungen und regierungsinternen Gesprächen.

 6. Mit welchem Finanzvolumen und für welchen Förderzeitraum sollen die 
im Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP genannten Projekte „Kultur macht stark“, „MINT-Aktionsplan“, 
„Haus der kleinen Forscher“, Sprachförderung und herkunftssprachliche 
Angebote, Mentoring und Patenschaften, Begabtenförderung sowie 
Sport- und Bewegungsangebote ausgestattet werden?

Sieht die Bundesregierung für die genannten und bereits bestehenden 
Projekte eine Mittelaufstockung vor, und wenn ja, in welcher Höhe, und 
mit welcher Laufzeit (bitte nach den einzelnen Projekten aufschlüsseln)?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

 7. Mit welchem Finanzvolumen und für welchen Förderzeitraum soll das 
im Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP angekündigte „Startchancen-Programm“ ausgestattet werden?

a) Welchen Anteil sollen die Länder möglicherweise übernehmen?

b) Aus welchen Gründen wird die Teilnahme an dem Programm auf 
4 000 allgemeinbildende und berufliche Schulen begrenzt?

c) Welche konkreten Kriterien werden für die Teilnahme gelten, und 
wie werden diese ermittelt?

d) Welche Vorgaben sollen die Schulen für die Verwaltung des Chan-
cenbudgets erhalten?

Die Fragen 7 bis 7d werden im Zusammenhang beantwortet.
Konzeption und Ausgestaltung des im Koalitionsvertrag vorgesehenen 
Startchancen-Programms sind Gegenstand noch ausstehender Beratungen in-
nerhalb der Bundesregierung sowie mit den Ländern. Im Übrigen wird auf die 
Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

 8. Mit welchem Finanzvolumen und mit welchem Förderzeitraum sollen 
die zusätzlichen Stellen für Schulsozialarbeit in benachteiligten Regio-
nen und Quartieren ausgestattet werden?

 9. Mit welchem Finanzvolumen will die Bundesregierung – wie im Koaliti-
onsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ange-
kündigt – die Länder und Kommunen bei der Digitalisierung des Bil-
dungswesens unterstützen (bitte nach Bildungsbereichen aufschlüsseln)?

Die Fragen 8 und 9 werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

Drucksache 20/876 – 4 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



a) Inwiefern soll der Mittelabruf beim Digitalpakt Schule beschleunigt 
und entbürokratisiert werden?

Hält die Bundesregierung daran fest, noch im ersten Halbjahr 2022 ge-
meinsame Vorschläge für kurzfristige Lösungen zu identifizieren?

Bis wann sollen vor Ort Service-, Beratungs- und Vernetzungsangebo-
te geschaffen werden?

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ist hierzu in en-
gem Kontakt mit den Vertreterinnen und Vertretern von Ländern und Kommu-
nen. Ziel der Bundesregierung ist es, noch im ersten Halbjahr 2022 Vorschläge 
im Dialog mit allen Beteiligten zu identifizieren.

b) Mit welchem Finanzvolumen soll die Förderung der digitalen Lern-
mittelfreiheit für bedürftige Schülerinnen und Schüler ausgestattet 
werden?

Ist hierbei vorgesehen, dass der Bund die Kosten allein trägt, wenn ja, 
warum, und wenn nein, warum nicht?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

c) Welche konkreten Aufgaben sollen die geplanten Kompetenzzentren 
für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiter-
bildung erfüllen?

Mit welchem Finanzvolumen sollen die geplanten Programmstruktu-
ren und Plattformen für Open Educational Ressources (OER) sowie 
die Entwicklung intelligenter, auch lizenzfreier Lehr- und Lernsoftwa-
re ausgestattet werden?

Sind auch hier zur Finanzierung Private-Public-Partnership-Modelle 
geplant?

Fasst die Bundesregierung unter intelligenter Lehr- und Lernsoftware 
KI-basierte Programme sowie Learning Analytics?

Die Ausgestaltung der geplanten Kompetenzzentren für digitales und digital 
gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung ist zurzeit Gegenstand von 
laufenden Überlegungen und Gesprächen.
Im Forschungsschwerpunkt „Digitalisierung im Bildungsbereich“ fördert der 
Bund Forschungsprojekte, die die Chancen und Auswirkungen neuer, digitaler 
Bildungstechnologien für den Bildungsbereich untersuchen. Einige dieser Pro-
jekte erforschen den Einsatz von KI-basierten Systemen. Im DigitalPakt Schule 
unterstützt der Bund die Länder bei der Entwicklung intelligenter Systeme. Mit 
einem Finanzvolumen von 43 Mio. Euro für die länderübergreifenden Vorha-
ben „Intelligente Tutorielle Systeme“ (ITS) und „Adaptive Learning Cloud“ 
(ALC) wollen die Länder Lern- und Lehrwerkzeuge entwickeln und erproben, 
die individuelles, adaptives und stärker selbstgesteuertes Lernen unterstützen.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

10. Mit welchem Finanzvolumen und mit welcher Laufzeit soll die gemein-
same Koordinierungsstelle Lehrkräftefortbildung ausgestattet werden?

a) Welchen Anteil sollen die Länder hierbei übernehmen?

b) Zu welchem Zeitpunkt soll die Koordinierungsstelle Lehrkräftefort-
bildung eingerichtet werden?
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c) Mit welchen zusätzlichen Mitteln soll die Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung ausgestattet werden, wenn diese laut Koalitionsvertrag zwi-
schen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP weiterentwickelt 
werden soll (bitte nach den geplanten Schwerpunkten digitale Bildung, 
dritte Phase der Lehrerbildung und bundesweite Qualitätsentwicklung 
des Seiten- und Quereinstiegs aufschlüsseln)?

Die Fragen 10 bis 10c werden im Zusammenhang beantwortet.
Der Bund wird Gespräche mit den Ländern zur Ausgestaltung der gemeinsa-
men Koordinierungsstelle für die Lehrkräftefortbildung aufnehmen. Im Übri-
gen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

11. Mit welchem zusätzlichen Finanzvolumen soll die im Koalitionsvertrag 
zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP angekündigte 
Neuausrichtung des BAföGs ausgestattet werden?

a) Zu welchem Zeitpunkt soll die BAföG-Reform in Kraft treten?

b) Wie hoch soll die Erhöhung der Freibeträge, die Anhebung der Frei-
beträge und Bedarfssätze ausfallen?

In welchen Zeitintervallen sollen die entsprechenden Anpassungen 
zukünftig erfolgen?

Wie hoch soll die Studienstarthilfe für Studierende aus Bedarfsge-
meinschaften ausfallen?

c) Wie will die Bundesregierung die Beantragung und Verwaltung des 
„neuen“ BAföGs konkret gestalten?

Die Fragen 11 bis 11c werden im Zusammenhang beantwortet.
Erste Reformschritte im Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), die be-
reits zum Schuljahresbeginn/Wintersemester 2022 greifen sollen, werden zur-
zeit innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Im Übrigen wird auf die Ant-
wort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

12. Mit welchem Finanzvolumen will die Bundesregierung das im Koaliti-
onsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ange-
kündigte Bund-Länder-Programm für studentisches Wohnen, für junges 
Wohnen und Wohnen für Auszubildende ausstatten?

a) Wie viele Wohnplätze sind hierfür bis wann vorgesehen (bitte nach 
Wohnraum für Studierende und für Auszubildende aufschlüsseln)?

b) Welchen finanziellen Anteil sollen die Länder hierbei übernehmen?

c) Plant die Bundesregierung bei der Finanzierung des Programms 
Private-Public-Partnership-Modelle, und wenn ja, warum?

13. Mit welchem Finanzvolumen und mit welcher Laufzeit soll das geplante 
Förderprogramm für Volkshochschulen und andere gemeinnützige Bil-
dungseinrichtungen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur ausgestattet 
werden?

14. Inwiefern will die Bundesregierung die Angebote zur Alphabetisierung 
ausbauen?

Wie viele Mittel sind hierfür vorgesehen, und mit welcher Laufzeit?

15. In welcher Höhe will die Bundesregierung zusätzliche Mittel für die Pro-
jektmittel der Bundeszentrale für politische Bildung erhöhen?
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16. Mit welchem Finanzvolumen will die Bundesregierung den im Koaliti-
onsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ver-
einbarten Pakt zur Stärkung und Modernisierung berufsbildender Schu-
len ausstatten?

a) Welchen Anteil sollen hierbei Länder und Kommunen leisten?

b) Inwiefern werden entsprechende Akteure, wie beispielsweise Berufs-
schullehrerinnen und Berufsschullehrer, Gewerkschaften und Auszu-
bildende, darin eingebunden sein?

17. Mit welchem Finanzvolumen will die Bundesregierung den Ausbau der 
Berufsorientierung und Jugendberufsagenturen ausstatten?

Sollen die Jugendberufsagenturen dabei mehr Kompetenzen erhalten, 
und wenn, ja, welche?

18. Mit welchem Finanzvolumen will die Bundesregierung – wie im Koaliti-
onsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ver-
einbart – den Ausbau der Einstiegsqualifizierung, der assistierten Ausbil-
dung, der ausbildungsbegleitenden Hilfen und Verbundausbildungen aus-
statten?

19. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass das im Koalitionsver-
trag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ausgegebene 
Ziel, den Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung auf 3,5 Prozent des BIP bis 2025 zu erhöhen, erreicht wird?

Die Fragen 12 bis 19 werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

20. Plant die Bundesregierung, zur Herstellung und Sicherung ausreichender 
dualer Ausbildungsplätze eine solidarische Ausbildungsumlage einzu-
führen, wenn ja, warum, und wenn nein, warum nicht?

Die Bundesregierung begrüßt tariflich vereinbarte Ausgleichsfonds.

21. Sieht die Bundesregierung eine Notwendigkeit, das Berufsbildungsgesetz 
zu novellieren, wenn ja, warum, und wenn nein, warum nicht?

Ob und in welchem Umfang Änderungen am Berufsbildungsgesetz vorgenom-
men werden sollen, ist zurzeit Gegenstand von laufenden Überlegungen und 
Gesprächen.

22. Mithilfe welcher Maßnahmen will die Bundesregierung – wie im Koaliti-
onsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ange-
kündigt – Ausbildungsvergütungen für vollzeitschulische Ausbildungen 
implementieren und schulgeldfrei stellen?

a) Für welche Ausbildungen sollen diese Ausbildungsvergütungen ge-
schaffen werden?

b) Welche Ausbildungsgänge sind hiervon ausgeschlossen?

c) Welches Finanzierungsmodell will die Bundesregierung hierfür nut-
zen?
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d) Welche konkreten gesetzlichen Änderungen müssten hierfür vorge-
nommen werden?

Die Fragen 22 bis 22d werden im Zusammenhang beantwortet.
Vollzeitschulische berufsbildende Angebote bestehen aus einem sehr breiten 
Spektrum an verschiedenen Schulformen (z. B. Berufsfachschulen, Berufsober-
schulen, Fachgymnasien, Fachoberschulen, Fachschulen, Berufsakademien und 
Schulen des Gesundheitswesens). Hinzu kommen eine Vielzahl von privaten 
Schulen ohne staatliche Anerkennung. Den rechtlichen Rahmen für die Schulen 
bestimmen die Länder in ihren jeweiligen Schulgesetzen. Eine Einbeziehung 
dieser schulischen Länderausbildungen in das bundesrechtliche Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) ist mit Blick auf die alleinige Länderzuständigkeit für 
schulische Bildung verfassungsrechtlich nicht möglich.
Maßnahmen, die den Bereich der Heilberufe betreffen (Bundeszuständigkeit 
nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 des Grundgesetzes (GG)), werden derzeit 
geprüft. Dabei wird wie bei den bereits reformierten Ausbildungen in den Ge-
sundheitsfachberufen (zuletzt Medizinische Technologin / Medizinischer Tech-
nologie) über eine Regelung zu entscheiden sein, nach der eine Vereinbarung 
über die Verpflichtung der Schülerin oder des Schülers, für die Ausbildung eine 
Entschädigung, Schulgeld oder vergleichbare Geldzahlungen zu leisten, nichtig 
ist. Dazu gehören auch Fragen der Einführung einer Ausbildungsvergütung so-
wie der entsprechenden Finanzierung.
Der Weg in die Berufe der frühen Bildung und Heilerziehungspflege führt über-
wiegend über die fachschulische Ausbildung, die landesrechtlich geregelt ist 
und an den Fachschulen für Sozialpädagogik und Fachschulen für Sozialwesen 
durchgeführt wird. Fachschülerinnen und Fachschüler in der vollzeitschuli-
schen Ausbildungsform haben während der Dauer des fachschulischen Unter-
richts bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen Anspruch auf Förderung 
nach dem BAföG bzw. nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG). Im daran anschließenden Berufspraktikum erfolgt eine Vergütung 
durch den Träger der Praktikumseinrichtung. Daneben gewinnen zunehmend 
vergütete Ausbildungsformen wie die tätigkeits- bzw. berufsbegleitende Teil-
zeitform sowie die sogenannte praxisintegrierte Ausbildung an Bedeutung. Der 
Bundesregierung ist es ein zentrales Anliegen, dass die Fachschülerinnen und 
Fachschüler während der Ausbildungsdauer finanzielle Unterstützung erhalten. 
Die Verbreitung der vergüteten Ausbildungsformen wird daher auch Thema in 
einer Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung gemeinsam mit den Ländern 
und weiteren Akteuren sein.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

23. Mit welchem Finanzvolumen soll die geplante Exzellenzinitiative Beruf-
liche Bildung ausgestattet werden?

Welche Laufzeit soll diese haben, und wann soll diese auf den Weg ge-
bracht werden?

24. Welche Mehrausgaben für den im Koalitionsvertrag zwischen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP angekündigten Ausbau des Auf-
stiegsfortbildungsgesetzes (Meister-BAföG) plant die Bundesregierung?

a) Zu welchem Zeitpunkt soll das Aufstiegsfortbildungsgesetz refor-
miert werden?

b) Wie sollen die Förderlücken zum BAföG konkret geschlossen wer-
den?
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25. Mit welchem Finanzvolumen soll das geplante Lebenschancen-BAföG 
ausgestattet werden?

a) Plant der Bund, die Kosten allein zu tragen oder sollen die Länder 
anteilig beteiligt werden?

b) Wie soll die Möglichkeit zum Bildungssparen in einem Freiraumkon-
to konkret ausgestaltet werden?

c) Wann soll das Lebenschancen-BAföG auf den Weg gebracht werden, 
und wie hoch sollen die Förderbeträge ausfallen?

Die Fragen 23 bis 25c werden im Zusammenhang beantwortet:
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

26. Inwieweit und mit welchen Mitteln in welcher Höhe will die Bundes-
regierung das Bundesprogramm „Digitale Hochschule“ fördern und aus-
statten?

Welche Laufzeit soll das Bundesprogramm haben?

Sollen die Länder bei der Finanzierung beteiligt werden?

Über Ausgestaltung und Finanzierung eines neuen Bundesprogramms „Digitale 
Hochschule“ auf Basis des Artikels 91b GG haben Bund und Länder noch nicht 
entschieden. Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

27. Mit welchem konkreten Ziel soll der im Koalitionsvertrag zwischen 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP angekündigte Bund-
Länder-Prozess zur Weiterentwicklung des Kapazitätsrechts auf den Weg 
gebracht werden?

Wie soll das neue Kapazitätsrecht konkret ausgestaltet werden?

Zielsetzung und Ausgestaltung des Bund-Länder-Prozesses zur Weiterentwick-
lung des Kapazitätsrechts sind Gegenstand laufender Beratungen unter Einbe-
ziehung der Stakeholder.

28. In welcher Höhe plant die Bundesregierung, die zusätzlichen Mittel für 
weitere Cluster in der Exzellenzstrategie zu veranschlagen?

Welche zusätzlichen Cluster sollen hierbei konkret und mit welchem Ziel 
gefördert werden?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

29. Wie viele zusätzliche dauerhafte Stellen für Daueraufgaben plant die 
Bundesregierung im Rahmen der im Koalitionsvertrag zwischen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP angekündigten Reform des Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes zu schaffen, und welche finanziellen Mit-
tel will sie dafür ab wann und in welcher Höhe bereitstellen?

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz enthält Regelungen für den Abschluss be-
fristeter Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal 
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Schaffung von Stellen ist 
nicht Gegenstand des Gesetzes bzw. möglicher Änderungen des Gesetzes.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.
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30. Mit welchem Finanzvolumen will die Bundesregierung die angekündigte 
Verstetigung des Tenure-Track-Programms untersetzen?

31. Mit welchem Finanzvolumen will die Bundesregierung Erasmus+ stär-
ken?

32. Plant die Bundesregierung zur Finanzierung, Betreibung oder Beratung 
von Maßnahmen, Einrichtungen, Reallaboren oder Pilotprojekten im Bil-
dungsbereich (frühkindliche Bildung, Schule, Hochschule, berufliche 
Bildung, Weiterbildung) Private-Public-Partnership-Modelle, und wenn 
ja, welche privaten Akteure sollen wofür genau eingebunden werden?

a) Plant die Bundesregierung andere Förderprogramme oder Kooperati-
onen für oder mit privaten Anbietern, und wenn ja, welche privaten 
Akteure sollen hier eingebunden werden?

b) Welche konkreten Haushaltstitel sind hiervon betroffen, und in wel-
cher Höhe?

Die Fragen 30 bis 32b werden im Zusammenhang beantwortet:
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.
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